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Dr.-Ing. Hans Schmidt            Wolfratshausen, den 08.10.2020 
 

1. Vorsitzender der Bürgerinitiative Wolfratshausen zum Schutz vor Elektrosmog e.V. 
Gründungsmitglied von diagnose-funk e.V. 
Stadtrat, Referent für Umwelt und Klima 
 
 

Auf die Wissenschaft hören – nicht nur bei der Klimakrise, auch beim Mobilfunk 
 

1. Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Strahlung im Vergleich 
 

2. Ergebnisse der offiziellen Datenbank der Bundesregierung zu elektromagnetischen Feldern mit peer-
reviewten Fachartikeln 
 

3. Ergebnisse von Metastudien zu Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung 
 

4. Warum gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse? 
 

5. Aussagen des Bundesamts für Strahlenschutz  
 

6. Acht Forderungen für eine strahlungsarme Umwelt 
 

7. Wie kann man sich schützen? 
 

8. Lösungen / Alternativen 
 

9. Energieverbrauch der Digitalisierung 
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1. Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Strahlung im Vergleich 
 
 
 

 
 
 
Zum Vergleich: 
Natürliche Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich: 
0,000.000.5 μW/m² (Leistungsflussdichte)  bei 100 MHz  
Heute beträgt die Strahlungsstärke in Städten ca. zwischen 1.000 μW/m² und 500.000 μW/m²  
 Die technische Strahlungsstärke ist ca. zwischen 200 Millionen- und 1.000 Milliarden-fach höher als 

die natürliche Hintergrundstrahlung auf der Erde 
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2. Ergebnisse der offiziellen Datenbank der Bundesregierung zu elektromagnetischen Feldern mit peer-

reviewten Fachartikeln 
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3. Ergebnisse von Metastudien zu Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung 
 

  
 
 
 
Studienergebnisse zu WLAN, dargestellt in Abhängigkeit von der Strahlungsintensität: 
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Studienergebnisse zu gesundheitlichen Effekten, dargestellt in Abhängigkeit von der Strahlungsintensität: 
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 Summe 96 mobilfunkkritische Reviews in peer reviewten Fachzeitschriften! 

 

 

Bedeutung dieser Reviews: 

 Solange Veröffentlichungen in ‚peer reviewten‘ Fachzeitschriften nicht zurückgezogen wurden, 
gelten sie als ‚Stand des Wissens‘ 
 

 Zusammenfassungen solcher Veröffentlichungen („Reviews“) in peer reviewten Fachzeitschriften 
sind höchster Stand der Wissenschaft 
 

 Wissenschaftler, die das thermische Modell vertreten, machten bisher keinerlei Gegen-
darstellungen zu den inzwischen (Stand 9/2020) mehr als 100 mobilfunkkritischen Reviews in  
diesen Fachzeitschriften, um ihr Modell zu verteidigen. 
 ihre Darstellungen haben nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun! 
 das „thermische Modell“ für die Grenzwertfestsetzung ist unwissenschaftlich! 
 das Bundesamt für Strahlenschutz ist unglaubwürdig! 
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4. Warum gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse? 
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5. Aussagen des Bundesamts für Strahlenschutz  

 
Strahlenschutzkommission 1991: 
„Über spezielle Effekte, die nicht auf der Erwärmung beruhen, wird in der Literatur seit ungefähr 15 
Jahren berichtet. So können unter Sonderbedingungen, wie über amplitudenmodulierte HF-Felder, auch 
direkte Wirkungen auf Makromoleküle, Zellmembranen oder Zellorganellen induziert werden.“(S.5) 
 

„Die Membraneffekte wurden vielfach bestätigt, so daß ihre Existenz heute als gesichert gilt.  
Hervorzuheben ist, daß die SAR-Werte hierbei teilweise kleiner als 0,01 W/kg sind und damit erheblich 
unterhalb thermisch relevanter Intensitäten liegen.“ (S.6) 
 

[SAR-Richtwerte:  Ganzkörper  0,8 W/kg 
   Teilkörper 2,0 W/kg ] 
 
 
Prof. Bernhardt, ehem. Chef des deutschen Bundesamts für Strahlenschutz, Mitglied vieler 
Strahlenschutzkommissionen und mitverantwortlich für die Grenzwerte: 
(in 3sat, Risiko Elektrosmog, 29. Januar 1997) 
“Wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort 
Deutschland gefährdet.” 
 
 

 
Studie wurde zweimal (!) vom BfS identisch reproduziert mit dem gleichen Ergebnis: 
 der wissenschaftliche Nachweis ist erbracht 
 
Die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Dr. Inge Paulini (2019 in Nano-3sat-Video): 
„Die Personengruppen, die wir besonders im Fokus haben, die besonders schützenswert sind - sind 
Kinder, Säuglinge, Kranke, alte Menschen. Der Ausbau der 5G-Netze sollte auf jeden Fall so erfolgen, dass 
sensible Orte, Orte, wo diese Menschen sich aufhalten - Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, – dass die 
erst mal ausgenommen werden."  
 
Internetseite des BfS, Grenzwerte für hochfrequente Felder (abgefragt 30.03.2020): 
„Grenzwerte schützen vor den wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken. Im Bereich der 
hochfrequenten elektromagnetischen Felder zielen die Grenzwerte darauf ab, gesundheitsrelevante 
Wärmebelastungen des Körpers auszuschließen.“ 
 nur kurzzeitige Wärmewirkung wird als gesundheitsrelevante Belastung anerkannt 

  

https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/hff-nachgewiesen/hff-nachgewiesen.html
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6. Acht Forderungen für eine strahlungsarme Umwelt 

 
1. Breitbandnetze (Glasfaser) als Eigenwirtschaftsbetrieb müssen als Teil der Daseinsvorsorge von den Kommunen 
betrieben werden. Keine Vergabe von Infrastrukturprojekten an ein Monopol. Glasfasernetze sind die Grundlage 
zur Umsetzung einer strahlungsarmen Mobilfunkversorgung.  
 

2. Die Trennung der Indoor- und Outdoor-Versorgung zum Schutz der Wohnung vor Strahlung muss Grundlage 
jeder Mobilfunkplanung sein. Neue Technik muss nachweisbar zu weniger Elektrosmog führen. Kleinzellennetze 
sind nur dann sinnvoll, wenn sie zu einer deutlichen Senkung der Strahlenbelastung führen.  
 

3. Ein Netz für alle: Es braucht nur ein Mobilfunknetz für alle Betreiber und Nutzer, wie bei Strom, Gas und im 
Straßenbau. Verpflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetreiber muss umgesetzt werden.  
 

4. Unabhängige Technikfolgenabschätzung ist Pflicht. Sie muss durch eine industrie- und regierungsunabhängige 
Kommission unter Beteiligung bürgerschaftlicher Interessenverbände erfolgen. Ohne Bewertung der 
Forschungsergebnisse über die Wirkungen der 5G-Frequenzen auf Mensch, Tier und Natur darf 5G nicht 
eingeführt werden.  
 

5. Beweislastumkehr: Industrie und Staat müssen die Gesundheitsverträglichkeit der Mikrowellenstrahlung 
belegen.  
 

6. Umweltschutz ist Pflicht, die Kommune muss über den Netzausbau (zur SmartCity) ein Gutachten zum 
ökologischen Fußabdruck vorlegen.  
 

7. Das Recht, analog leben zu können, ohne digitale Überwachung, ist ein Grundrecht. Die Datenerfassung darf 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung jedes Bürgers erfolgen. Von Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen keine Daten 
erfasst werden.  
 

8. Erhalt und Schaffung von funkfreien Gebieten für elektrohypersensible Menschen 
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7. Wie kann man sich schützen? 

 

 
 
 

 



Seite 11 von 14 
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8. Lösungen / Alternativen 

 
Indoor: 
 
1) Funk (DECT-Telefone, WLAN, Bluetooth, etc) ersetzen durch Kabel 

 
2) Visible light Communication (VLC) dort, wo Kabellösungen schwierig sind  

(Konferenzräume, etc.): 
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Outdoor: 
 

1) FTTH (fibre to the home), d.h. Glasfaser zu jeder Wohnung  
 

2)  (siehe auch Punkt 6): 
Die Trennung der Indoor- und Outdoor-Versorgung zum Schutz der Wohnung vor Strahlung muss 
Grundlage jeder Mobilfunkplanung sein. Neue Technik muss nachweisbar zu weniger Elektrosmog 
führen. Kleinzellennetze sind nur dann sinnvoll, wenn sie zu einer deutlichen Senkung der 
Strahlenbelastung führen.  
 

3) Ein Netz für alle: Es braucht nur ein Mobilfunknetz für alle Betreiber und Nutzer, wie bei Strom, Gas 
und im Straßenbau. Verpflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetreiber muss umgesetzt werden.  
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9. Energieverbrauch der Digitalisierung 
 

 
 

 Verdreifachung des Energieverbrauchs der Digitalisierung bis 2030  
(Ausbau der Erneuerbaren Energien in diesem Tempo äußerst fraglich!) 
 

2019 hat die Digitalisierung (IKT) schon ca.10 % des weltweiten E-Energiebedarfs verbraucht! 
 
 
 
 
Nebenbemerkung: 
 
Untersuchung des französischen Think Tanks Shift Org: 
80 % des weltweiten Datenverkehrs 2018 entfallen auf Videos, 
           -  davon 60 % auf On-Demand-Streaming, 

-  davon 27 % auf Online-Pornographie wie Pornhub und Youporn 
    (d.h. 27 % des gesamten weltweiten Streaming-Angebots bzw. 
              13 % des gesamten weltweiten Datenverkehrs für Pornographie) 
 

 




